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An die Bad Honnefer  
Bürgerinnen und Bürger 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der Bewohnerparkgebühren in Bad Honnef 

 

Sehr geehrte Bad Honnefer Bürgerinnen und Bürger, 

 

sicher haben Sie bemerkt, dass sich aus Anlass Ihres Antrages für die Ausstellung bzw. 

Verlängerung eines Bewohnerparkausweises in Bad Honnef die Gebühren deutlich erhöht haben. 

Und Sie fragen sich bestimmt, was hinter dieser Anhebung steckt? 

 

In den sogenannten Parkraumbewirtschaftungszonen erhalten Anwohnerinnen und Anwohner eine 

Ausnahmegenehmigung in Form eines Bewohnerparkausweises. Dessen Gebühr war bislang auf 

eine Höhe von max. 30,70 Euro pro Jahr gedeckelt, in Bad Honnef betrug der Preis lediglich 30,00 

Euro pro Jahr. Diesen Kostendeckel haben Bundes- und Landesgesetzgeber inzwischen 

aufgehoben. Insbesondere in den engen Straßenzügen der Tallage entsprach die geringe 

Jahresgebühr nicht der Bedeutung der durch das Abstellen eines PKW erfolgten, privaten Nutzung 

öffentlichen Straßenraums.  

 

Mit Ratsbeschluss vom 14. Dezember 2023 hat sich die Stadt Bad Honnef entschlossen, den 

Gestaltungsspielraum zugunsten einer angemessenen Bepreisung der städtischen Flächen zu 

nutzen. Daraus eventuell erzielte Mehreinnahmen befördern die Mobilitätswende in unserer Stadt 

und fließen u.a. in den Ausbau des ÖPNV sowie von Rad- und Gehwegen. Zudem sorgt die 

Gebührenanpassung für mehr Gerechtigkeit „auf dem Platz“, da bekanntermaßen ein privat 

genutzter PKW durchschnittlich 23 Stunden pro Tag geparkt und lediglich rund eine Stunde pro 

Tag gefahren wird. Der städtische Straßenraum wird durch parkende Fahrzeuge stark 

eingeschränkt. 

 

Um eine transparente und ausgewogene Berechnungsgrundlage für die Gebühren zu schaffen, 

werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter die Fahrzeuggröße sowie die 

Bodenrichtwerte in den verschiedenen Parkzonen. Mit dieser Art der Berechnung folgt die Stadt 

Bad Honnef dem Berechnungsmodell des Zukunftsnetzes Mobilität NRW. Es trägt dazu bei, die 

finanziellen Belastungen für Sie angemessen zu verteilen.  

 

Zimmer:      203 
Telefon: (0 22 24) 1 84-100 
Telefax:    (0 22 24) 1 84-115 
E-Mail     otto.neuhoff@bad-honnef.de 



Ich bin mir bewusst, dass diese Gebührenerhöhung für Sie eine Herausforderung darstellen kann. 

Nicht zuletzt bietet die Anhebung der Gebühren einen Anreiz für die Nutzung privater Flächen 

sowie den Umstieg auf alternative Verkehrsmittel. Ich möchte nochmals betonen, dass diese 

Entscheidung nach sorgfältiger Prüfung und Beratung getroffen wurde, um eine ausgewogene und 

transparente Grundlage für die Gebührenfestsetzung zu schaffen.  

 

Über die Beratungen sowie weitere Details können Sie sich gerne im Bürgerinformationssystem 

der Stadt näher informieren: 

 

 
 

Für Ihre Fragen und Anliegen steht Ihnen meine Verwaltung gerne zur Verfügung. Bitte wenden 

Sie sich an strassenverkehr@bad-honnef.de

 

Für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation in dieser Angelegenheit bedanke ich mich vorab.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Otto Neuhoff 

(Bürgermeister) 

 


